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2. vertritt die Auffassung, dass das besondere Informa-
tionsprogramm der Hauptabteilung über die Palästina-Frage
insofern sehr nützlich ist, als es die Palästina-Frage und die
Situation im Nahen Osten der internationalen Gemeinschaft
stärker ins Bewusstsein rückt, und dass das Programm wirk-
sam zu einem Klima beiträgt, das den Dialog fördert und den
Friedensprozess unterstützt;

3. ersucht die Hauptabteilung, in voller Zusammenar-
beit und Abstimmung mit dem Ausschuss für die Ausübung
der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes
und mit der auf Grund von Entwicklungen betreffend die Pa-
lästina-Frage unter Umständen gebotenen Flexibilität ihr be-
sonderes Informationsprogramm im Zweijahreszeitraum
2004-2005 fortzusetzen und vor allem

a) Informationen über alle die Palästina-Frage betref-
fenden Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zu
verbreiten, so auch Berichte über die von den zuständigen Or-
ganisationen der Vereinten Nationen geleistete Arbeit;

b) auch weiterhin Publikationen über die verschiedenen
Aspekte der Palästina-Frage auf allen Gebieten herauszuge-
ben und auf den neuesten Stand zu bringen, so auch Materia-
lien über die jüngsten diesbezüglichen Entwicklungen, insbe-
sondere die Aussichten auf Frieden;

c) ihre Sammlung audiovisuellen Materials über die
Palästina-Frage zu erweitern und auch weiterhin solches Ma-
terial herzustellen und zu erhalten und die Ausstellung im Se-
kretariat zu aktualisieren;

d) Erkundungsreisen für Journalisten in das besetzte
palästinensische Gebiet, einschließlich Ost-Jerusalems, zu
veranstalten und zu fördern;

e) internationale, regionale und nationale Seminare
oder Treffen für Journalisten zu veranstalten, die insbesonde-
re darauf gerichtet sind, die Öffentlichkeit für die Palästina-
Frage zu sensibilisieren;

f) dem palästinensischen Volk auch künftig beim Aus-
bau des Medienbereichs behilflich zu sein und insbesondere
das 1995 begonnene Ausbildungsprogramm für das Personal
palästinensischer Rundfunk- und Fernsehanstalten und für pa-
lästinensische Journalisten zu stärken.

RESOLUTION 59/31

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 1. Dezember 2004, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 161 Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 10 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/59/L.37 und Add.1,
eingebracht von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Dschibuti, Guinea,
Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Madagas-
kar, Malaysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Namibia, Oman, Saudi-Arabien, Se-
negal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate,
Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Argenti-
nien, Armenien, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chi-
le, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik
Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland,

Fidschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Griechenland,
Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Is-
lamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Ko-
lumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Repu-
blik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malaysia, Malediven, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Ser-
bien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Slowa-
kei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschiki-
stan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechische
Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbeki-
stan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Verei-
nigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern. 

Dagegen: Australien, Grenada, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föde-
rierte Staaten von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika. 

Enthaltungen: Haiti, Honduras, Kamerun, Nauru, Papua-Neuguinea, Salo-
monen, Samoa, Tonga, Uganda, Vanuatu.

59/31. Friedliche Regelung der Palästina-Frage

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich der auf der zehnten Notstandssondertagung verab-
schiedeten Resolutionen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 58/292 vom
6. Mai 2004,

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen
des Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967)
vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973,
1397 (2002) vom 12. März 2002, 1515 (2003) vom 19. No-
vember 2003 und 1544 (2004) vom 19. Mai 2004,

es begrüßend, dass der Sicherheitsrat die Vision einer Re-
gion bekräftigt hat, in der zwei Staaten, Israel und Palästina,
Seite an Seite innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen le-
ben,

mit Besorgnis feststellend, dass seit der Verabschiedung
der Resolution 181 (II) vom 29. November 1947 siebenund-
fünfzig Jahre vergangen sind und dass sich die 1967 erfolgte
Besetzung palästinensischen Gebiets einschließlich Ost-Jeru-
salems zum siebenunddreißigsten Mal jährt,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs, der
gemäß dem Ersuchen in ihrer Resolution 58/21 vom 3. De-
zember 2003 vorgelegt wurde112,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dau-
ernde Verantwortung für die Palästina-Frage tragen, bis diese
unter allen Aspekten im Einklang mit dem Völkerrecht gelöst
ist,

112 A/59/574-S/2004/909.
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unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen Ge-
richtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus ei-
ner Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet113 sowie
unter Hinweis auf ihre Resolution ES-10/15 vom 20. Juli
2004,

überzeugt, dass die Herbeiführung einer endgültigen
friedlichen Regelung der Palästina-Frage, des Kerns des ara-
bisch-israelischen Konflikts, eine zwingende Voraussetzung
für die Herbeiführung eines umfassenden und dauerhaften
Friedens und von Stabilität im Nahen Osten ist,

sich dessen bewusst, dass der Grundsatz der Gleichberech-
tigung und der Selbstbestimmung der Völker zu den Zielen
und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen gehört,

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des
Gebietserwerbs durch Krieg,

unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970,

in Bekräftigung der Illegalität der israelischen Siedlungen
in dem seit 1967 besetzten Gebiet und der israelischen Maß-
nahmen zur Veränderung des Status von Jerusalem,

erneut erklärend, dass der Bau der Mauer durch die Besat-
zungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet,
einschließlich in Ost-Jerusalem und seiner Umgebung, sowie
die mit der Mauer verbundenen Vorkehrungen gegen das Völ-
kerrecht verstoßen,

in abermaliger Bekräftigung des Rechts aller Staaten der
Region, in Frieden innerhalb sicherer, international anerkann-
ter Grenzen zu leben,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der Re-
gierung des Staates Israel und der Palästinensischen Befrei-
ungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen Vol-
kes114, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden
Abkommen, sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig
eingehalten werden müssen,

sowie unter Hinweis darauf, dass sich der Sicherheitsrat in
der Resolution 1515 (2003) den "Fahrplan" des Quartetts für
eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des is-
raelisch-palästinensischen Konflikts115 zu eigen gemacht hat,
und die dringende Notwendigkeit betonend, dass er umgesetzt
wird und dass seine Bestimmungen eingehalten werden,

Kenntnis nehmend von der Errichtung der Palästinensi-
schen Behörde und anerkennend, dass ihre beschädigten Insti-
tutionen dringend wiederaufgebaut, reformiert und gestärkt
werden müssen,

unter Begrüßung des Beitrags, den der Sonderkoordinator
der Vereinten Nationen für den Nahost-Friedensprozess und
Persönliche Beauftragte des Generalsekretärs bei der Palästi-
nensischen Befreiungsorganisation und der Palästinensischen

Behörde zu dem Friedensprozess leistet, so auch im Rahmen
der Tätigkeiten des Quartetts,

erfreut über die Einberufung internationaler Gebertagun-
gen sowie über die Schaffung internationaler Mechanismen
zur Gewährung von Hilfe an das palästinensische Volk,

mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die tragi-
schen Ereignisse in dem besetzten palästinensischen Gebiet
einschließlich Ost-Jerusalems seit dem 28. September 2000
und die fortdauernde Verschlechterung der Lage, namentlich
über die steigende Zahl der Toten und Verwundeten, haupt-
sächlich unter der palästinensischen Zivilbevölkerung, die
sich verschärfende humanitäre Krise, der sich das palästinen-
sische Volk gegenübersieht, und die weit verbreitete Zerstö-
rung öffentlichen und privaten palästinensischen Eigentums
sowie entsprechender Infrastruktur, einschließlich Institutio-
nen der Palästinensischen Behörde,

sowie mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis über die
wiederholten Militäraktionen in dem besetzten palästinensi-
schen Gebiet und die erneute Besetzung palästinensischer Be-
völkerungszentren durch die israelischen Besatzungstruppen,

betonend, wie wichtig die Sicherheit und das Wohl aller
Zivilpersonen in der gesamten Nahostregion sind, und alle
Akte der Gewalt und des Terrors gegen Zivilpersonen auf bei-
den Seiten, namentlich Selbstmordbombenanschläge, außer-
gerichtliche Hinrichtungen und Anwendung übermäßiger Ge-
walt, verurteilend,

zutiefst besorgt über das zunehmende Leid und die stei-
gende Zahl der Opfer auf palästinensischer wie israelischer
Seite, den Vertrauensverlust auf beiden Seiten und die besorg-
niserregende Situation im Nahost-Friedensprozess,

in dem Bewusstsein, dass es dringend eines mit neuem Le-
ben erfüllten und aktiven internationalen Engagements be-
darf, um beide Seiten dabei zu unterstützen, die derzeitige ge-
fährliche Pattsituation im Friedensprozess zu überwinden,

bekräftigend, dass die Parteien bei allen internationalen
Anstrengungen dringend kooperieren müssen, namentlich bei
den Anstrengungen, die das Quartett unternimmt, um die der-
zeitige tragische Situation zu beenden und die Verhandlungen
zur Herbeiführung einer endgültigen Friedensregelung wieder
aufzunehmen und zu beschleunigen,

erfreut über die Initiativen und Anstrengungen, die die Zi-
vilgesellschaft unternommen hat, um zu einer friedlichen Re-
gelung der Palästina-Frage zu gelangen,

Kenntnis nehmend von den Feststellungen des Internatio-
nalen Gerichtshofs in seinem Gutachten, einschließlich der
Feststellung, dass die Vereinten Nationen als Ganzes drin-
gend ihre Anstrengungen verstärken müssen, um den israe-
lisch-palästinensischen Konflikt, der nach wie vor eine Be-
drohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
darstellt, rasch zu beenden und so einen gerechten und dauer-
haften Frieden in der Region herbeizuführen116,

113 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1.
114 Siehe A/48/486-S/26560, Anlage.
115 S/2003/529, Anlage. 116 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1, Ziffer 161 des Gutachtens.
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1. erklärt erneut, dass es notwendig ist, eine friedliche,
alle Aspekte einbeziehende Regelung der Palästina-Frage, des
Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizuführen
und alle diesbezüglichen Anstrengungen zu verstärken;

2. bekräftigt ihre volle Unterstützung für den in Madrid
eingeleiteten Nahost-Friedensprozess und die zwischen der
israelischen und der palästinensischen Seite bestehenden Ab-
kommen, betont, dass im Nahen Osten ein umfassender, ge-
rechter und dauerhafter Frieden geschaffen werden muss, und
begrüßt in dieser Hinsicht die fortlaufenden Bemühungen des
Quartetts;

3. begrüßt die Arabische Friedensinitiative, die der Rat
der Liga der arabischen Staaten auf seiner am 27. und
28. März 2002 in Beirut abgehaltenen vierzehnten Tagung
verabschiedete117;

4. fordert beide Parteien auf, ihren Verpflichtungen in
Bezug auf die Umsetzung des "Fahrplans"115 nachzukommen,
indem sie entsprechende parallele und reziproke Schritte un-
ternehmen, und betont, wie wichtig und vordringlich die
Schaffung eines glaubwürdigen und wirksamen Überwa-
chungsmechanismus unter Einschaltung Dritter ist, an dem al-
le Mitglieder des Quartetts beteiligt sind;

5. unterstreicht die Notwendigkeit der raschen Beendi-
gung der erneuten Besetzung palästinensischer Bevölke-
rungszentren und der vollständigen Einstellung aller Gewalt-
handlungen, einschließlich militärischer Angriffe, Zerstörun-
gen und Terrorakten;

6. fordert die Parteien auf, mit Unterstützung durch das
Quartett und andere interessierte Parteien alle notwendigen
Anstrengungen zu unternehmen, um die Verschlechterung der
Situation aufzuhalten, alle seit dem 28. September 2000 am
Boden ergriffenen Maßnahmen rückgängig zu machen und
die rasche Wiederaufnahme des Friedensprozesses und den
Abschluss einer endgültigen friedlichen Regelung zu erleich-
tern;

7. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel ihren in
dem Gutachten113 genannten rechtlichen Verpflichtungen
nachkommt, und fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten
Nationen auf, ihren in dem Gutachten genannten rechtlichen
Verpflichtungen nachzukommen;

8. bekräftigt ihr Eintreten, im Einklang mit dem Völ-
kerrecht, für die Zwei-Staaten-Lösung für Israel und Palästi-
na, nach der sie innerhalb anerkannter Grenzen, unter Zugrun-
delegung des Grenzverlaufs von vor 1967, Seite an Seite in
Frieden und Sicherheit leben;

9. verlangt abermals die vollständige Einstellung der
gesamten israelischen Siedlungstätigkeit in dem besetzten pa-
lästinensischen Gebiet einschließlich Ost-Jerusalems und in
dem besetzten syrischen Golan und fordert die Durchführung
der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats;

10. unterstreicht die Notwendigkeit

a) des Abzugs Israels aus dem seit 1967 besetzten palä-
stinensischen Gebiet;

b) der Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des
palästinensischen Volkes, allen voran des Rechts auf Selbst-
bestimmung und des Rechts auf seinen unabhängigen Staat;

11. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit der Lö-
sung des Problems der Palästinaflüchtlinge in Übereinstim-
mung mit ihrer Resolution 194 (III) vom 11. Dezember 1948;

12. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in
dieser kritischen Zeit die Gewährung wirtschaftlicher, huma-
nitärer und technischer Hilfe für das palästinensische Volk
und die Palästinensische Behörde zu beschleunigen, um das
Leid des palästinensischen Volkes lindern, die palästinensi-
sche Wirtschaft und Infrastruktur wieder aufbauen und die
Neustrukturierung und Reform der palästinensischen Institu-
tionen unterstützen zu helfen;

13. ersucht den Generalsekretär, die Bemühungen fort-
zusetzen, die er mit den beteiligten Parteien und im Benehmen
mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um eine friedliche Rege-
lung der Palästina-Frage herbeizuführen und den Frieden in
der Region zu fördern, und der Generalversammlung auf ihrer
sechzigsten Tagung einen Bericht über diese Bemühungen
und über die Entwicklungen in dieser Angelegenheit vorzule-
gen.

RESOLUTION 59/32
Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 1. Dezember 2004, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 155 Stimmen bei 7 Gegenstimmen und 15 Enthal-
tungen*, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs A/59/L.39, eingebracht
von: Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, Dschibuti, Guinea, Indonesien,
Irak, Jemen, Jordanien, Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Namibia, Oman, Saudi-
Arabien, Senegal, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate, Pa-
lästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barba-
dos, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowi-
na, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, China, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien, Eritrea, Estland, Finnland, Frankreich,
Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Griechenland, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Itali-
en, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Ka-
sachstan, Katar, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagas-
kar, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko,
Monaco, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nieder-
lande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ru-
mänien, Russische Föderation, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Seychellen, Sierra Leone, Simbab-
we, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syri-
sche Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago,
Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Un-
garn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emira-
te, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

117 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221.




